
  
H a u s h a l t s s a t z u n g 

 
des Kreises Gütersloh für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Aufgrund der §§ 26 Abs.1 g) und § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Kreistag des Kreises Gütersloh am 
01.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises vo-
raussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 627.646.508 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 631.046.508 € 

 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der     
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf 613.555.275 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der     
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf 611.838.877 € 
  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf 29.653.195 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf 48.736.624 € 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 26.292.200 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 4.900.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 
 26.292.200 € 
festgesetzt. 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlun-
gen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
 3.880.000 € 
festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 



§ 4 
 

 
Die Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan um 
3.400.000 € in Anspruch genommen. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 
 
 20.000.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

(1) Zur Deckung des durch die sonstigen Erträge des Kreises Gütersloh nicht gedeckten Finanzbedarfs 
wird gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung von allen kreisangehörigen Städten und Gemein-
den eine allgemeine Kreisumlage von 

 
31,06 % 

 
      der für das Haushaltsjahr 2021 geltenden Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden erhoben. 
 
(2) Zur Deckung des Zuschussbedarfs aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das 

Kreisjugendamt wird gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung von den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine Mehrbelastung von  

 
22,88% 

 
      der für das Haushaltsjahr 2021 geltenden Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden erhoben. 
 
(3) Zur Deckung des durch den Betrieb des Kreisgymnasiums in Halle (Westf.) und der P.-A- Böckstie-

gel-Gesamtschule in Borgholzhausen / Werther (Westf.) entstehenden Zuschussbedarfs werden 
von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, aus denen SchülerInnen die Schulen besu-
chen, Mehrbelastungen nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung erhoben. Die Umlagesätze für die 
Mehrbelastungen werden nach den für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen 2021 
festgesetzt auf: 

 
Stadt / Gemeinde Kreisgymnasium Halle (Westf.) P.-A. Böckstiegel-Gesamtschule 

Borgholzhausen/Werther 
(Westf.) 

Borgholzhausen 1,3481 % 6,4057 %  
Halle (Westf.) 1,8929 % 0,4694 % 
Steinhagen 0,2665 % 0,4004 % 
Versmold 0,1476 % 2,6329 % 
Werther (Westf.) 0,1154 % 5,6880 % 
 
(4) Die Kreisumlage ist einschließlich der Mehrbelastung in 12 Teilbeträgen zum 30. eines jeden Mo-

nats fällig. 
 

§ 7 
 

(1) Für die Bewirtschaftung der den Abteilungen bereitgestellten Finanzbudgets gelten die im Haushalt 
dazu getroffenen Regelungen. Ebenso finden Berücksichtigung die Regelungen zur Budgetbildung, 
Zweckbindung und Übertragbarkeit von Mitteln. 

 
(2) Über- und außerplanmäßiger Aufwand innerhalb des Ergebnisplanes ist im Sinne von § 83 Abs. 2 

GO erheblich, wenn der Aufwand bei einer Teilergebnisposition auf Produktebene 250.000 € über-
schreitet. Diese Regelung gilt sinngemäß für über- und außerplanmäßige Auszahlungen der lfd. 
Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen 



innerhalb des Finanzplanes sind nach § 83 Abs. 2 GO erheblich, wenn sie bei einer Investitions-
maßnahme (Investitionsnummer) 250.000 € überschreiten. 

 
(3) Überplanmäßige Ausgaben bei einer Investitionsmaßnahme (Investitionsnummer), die durch ein-

gesparte Mittel im konsumtiven Budget finanziert werden sollen, sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO 
erheblich, wenn sie 250.000 € überschreiten. 

 
(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die bei der Durchführung innerer Verrechnungen entste-

hen, gelten in jedem Fall als unerheblich. 
 
 



 
II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW 
der Bezirksregierung in Detmold mit Schreiben vom 02.03.2021 angezeigt worden. Gleichzeitig wurde 
um Genehmigung der in § 6 der Haushaltssatzung erfolgten Festsetzung des Umlagesatzes der 
Kreisumlage gem. § 56 Abs. 2 KrO NRW gebeten. 
 
Das Anzeigeverfahren hat die Bezirksregierung mit Verfügung vom 06.04.2021 abgeschlossen und den 
vom Kreistag festgesetzten Umlagesatz der Kreisumlage genehmigt. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 6 GO bis zum Ende der Auslegung der 
Jahresrechnung 2021 zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Die Unterlagen können während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung (montags – freitags 8.00 bis 
12.00 Uhr sowie donnerstags 14.00 bis 17.30 Uhr) und nach Vereinbarung (Tel: 05241/85-1075 oder  
-1076) im Kreishaus Gütersloh, Herzebrocker Straße 140, 33324 Gütersloh, Zimmer 2417, Abteilung 
Finanzen, eingesehen werden. 
 
 

III. Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisord-
nung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gütersloh, den 07.04.2021 
 
In Vertretung 
gez. Koch 
Kreisdirektorin 
 


